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Änderung der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments (Unan-
fechtbarkeit Ordnungsrufe)

Liebe Mitglieder des Studierendenparlamentes, liebes Präsidium,

das Studierendenparlament möge beschliessen:

Füge bei einer Neufassung an geeigneter Stelle in §18 der Geschäfts-
ordnung des Studierendenparlaments ein, dass „Gegen Ordnungs-
maßnahmen nach §18 kann kein Einspruch nach §17 Abs. 2. eingelegt
werden.“ .

Begründung:

Aktuell ist es meiner Meinung nach nicht klar geregelt, ob gegen Ord-
nungsrufe Einspruch erhoben werden kann. Bei Ordnungsrufen han-
delt es sich um Ermessensentscheidungen. Gegen Ermessensent-
scheidungen kann nach §17 Einspruch erhoben werden. Ordnungsrufe
dürfen aber nach §18 Abs. 8 nicht Gegenstand von weiteren Wortbei-
trägen sein. Dieses widerspricht sich meiner Meinung nach und ich
möchte eine eindeutige Sachlage erzeugen.

Für einen Änderungsantrag bietet sich folgendes an: „Streiche das
Wort „kein“ im Antragstext“ .

In Vorfreude auf eine konstruktive Diskussion,

Marten Schulz
Stellvertretender Präsident des 70. Studierendenparlaments


